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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Noch strengere Massnahmen  gegen rückfallgefährdete Gewalttäter als das revidierte
Strafgesetzbuch verlangt eine im Oktober lancierte Volksinitiative mit dem Titel «für
lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und
Gewalttäter». Diese sieht nicht nur den Verzicht auf eine Freilassung nach Verbüssung
der Zuchthausstrafe vor, sondern auch die Streichung von Hafturlauben. Falls das
Gutachten, das eine Nichttherapierbarkeit konstatiert hat, durch eine spätere
Beurteilung revidiert wird, könnten die Behörden die Verwahrung aufheben. Sollte der
Verurteilte rückfällig werden, wären allerdings diese Behörden haftbar. Treibende Kraft
hinter dieser Initiative sind Mütter von jugendlichen Opfern von brutalen Gewalt- und
Sexualdelikten; dem Komitee gehören aber auch Mitglieder der Jungen SVP (Thomas
Fuchs, BE) resp. der Freiheits-Partei (Jürg Scherrer, BE) an. (Siehe auch Motion
Aeppli). 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
HANS HIRTER

Am 3. September 2015 war die Vernehmlassungsfrist zur Umsetzung der Pädophilen-
Initiative abgelaufen. Im Februar 2016 veröffentlichte das Bundesamt für Justiz die
Vernehmlassungsergebnisse. Nebst allen 26 Kantonen hatten fünf Parteien (BDP, CVP,
FDP, SP und SVP), drei gesamtschweizerische Dachverbände (SSV, SGV und SGB) sowie
41 weitere interessierte Organisationen und Institutionen eine Stellungnahme
abgegeben. Auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet hatten der Schweizerische
Gemeindeverband, der Arbeitgeberverband sowie die Bundesanwaltschaft. Der
Vernehmlassungsbericht zeigte deutlich, dass eine grosse Mehrheit der
Stellungnehmenden – darunter die FDP, 24 Kantone sowie zahlreiche Organisationen
aus den Bereichen Sport und Freizeit – dem ersten Entwurf des Bundesrates positiv
gegenüberstanden und die darin vorgesehene Ausnahmebestimmung begrüssten. Der
hiermit gewährte gerichtliche Ermessensspielraum sei wichtig, um Spannungen
zwischen Art. 123c BV und rechtsstaatlichen Prinzipien, insbesondere der
Verhältnismässigkeit, sowie den internationalen Menschenrechtsgarantien abzubauen.
Für die SP barg auch diese Umsetzungsvariante noch zu viel Konfliktpotenzial; sie
plädierte für eine „konsequent grund- und völkerrechtskonforme Umsetzung“ des
Verfassungsartikels. Im Gegensatz dazu lehnten die BDP, die CVP und die SVP, die
Kantone Schwyz und Wallis sowie das Komitee „Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern
arbeiten dürfen“ die Umsetzungsvariante mit Härtefallklausel ab. Die
Ausnahmebestimmung erfülle in ihren Augen die Forderung des Verfassungsartikels und
damit den Willen des Stimmvolkes nicht, indem sie dem Gericht die Möglichkeit gebe,
vom zwingenden, lebenslangen Tätigkeitsverbot abzusehen. Die einzig zulässige
Ausnahme müsse auf die einvernehmliche Jugendliebe beschränkt bleiben. Nur die
zweite Variante ohne generelle Ausnahmebestimmung komme dieser Forderung nach.
Mit dieser Position befanden sie sich unter den Vernehmlassungsteilnehmenden jedoch
klar in der Minderheit. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.02.2016
KARIN FRICK

Kriminalität

Der im Vorjahr vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für ein
Sistieren des Laufens der zehnjährigen Verjährungsfrist bei sexuellen Delikten mit
Kindern bis zum 18. Altersjahr der Opfer rief ein gemischtes Echo hervor. Die beiden
Strafrechtler Martin Killias und Guido Jenny, aber auch die SP befürchteten, dass es bei
einer derart verlängerten Verjährungsfrist zu Fehlurteilen kommen könnte und die
Gefahr von verleumderischen Anzeigen bestehen würde. Neben der SP zeigte sich auch
die SVP skeptisch. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.09.1999
HANS HIRTER
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Die Volksabstimmung über die Volksinitiative fand am 30. November statt und endete
mit einem knappen Sieg der Initiantinnen. Die Kampagne war praktisch inexistent
gewesen. In den Medien erklärten zwar Politiker und Juristen die Unzulänglichkeiten
des Volksbegehrens. Befürworter, die ihre Argumente vortrugen, liessen sich aber kaum
finden. Inserate und Plakate waren fast keine auszumachen. Etwas intensiver verlief die
Diskussion in der Westschweiz, wo die Initiantinnen und ihre 2001 nach belgischem
Vorbild gegründete Organisation „Marche blanche“ und deren Präsidentin Christine
Bussat zu Hause sind, und wo sie am Fernsehen auftraten. Von den Parteien stellten
sich nur die SVP und die kleinen Rechtsparteien EDU, Lega und SD hinter das
Volksbegehren, ohne aber dafür viel Werbung zu machen.

Ähnlich wie 2004 bei der Volksinitiative für die lebenslängliche Verwahrung von Sexual-
und Gewalttätern gab es wieder eine Überraschung: Das Volk stimmte der Initiative mit
1'206'323 Ja gegen 1'119'119 Nein zu, und bei den Ständen waren die Befürworter mit 16
4/2 Ja gegen 4 2/2 Nein in der Mehrheit. Die Beteiligung lag mit 47,5% leicht über dem
Mittel. Abgelehnt hatten einzig die Westschweizer Kantone Genf, Waadt, Neuenburg
und Bern, sowie Obwalden und Appenzell Innerrhoden. Am deutlichsten Ja sagten die
Westschweizer Kantone Freiburg und Wallis sowie Tessin, Schwyz, St. Gallen und
Schaffhausen. In der Presse wurde dieses Ergebnis als ein Bekenntnis zugunsten der
Opfer von Gewalttaten und für härtere Strafen interpretiert. Die Vox-Analyse zeigte,
dass trotz der unterschiedlichen Parolen die Parteisympathie keine Rolle für den
Abstimmungsentscheid gespielt hatte. Eine gewisse Rolle kam hingegen der formalen
Bildung zu, indem Personen mit einem Hochschulabschluss die Vorlage ablehnten,
allerdings mit einem Neinanteil von 56% auch nicht überwältigend. Das Hauptargument
der Befürwortenden war, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern eine derart schwere
Straftat sei, dass sie nie verjähren dürfe.

Abstimmung vom 30. November 2008

Beteiligung: 47,5%
Ja: 1'206'323 (51,9%) / 16 4/2 Stände
Nein: 1'119'119 (48,1%) / 4 2/2 Stände

Parolen: Ja: SVP (3)*, EDU, SD, Lega. 
Nein: FDP (2)*, CVP (2)*, SP, GP, BDP, GLP, EVP, LP, CSP, PdA, FPS.
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
HANS HIRTER

Entgegen dem Antrag seiner Rechtskommission gab das Plenum des Nationalrats einer
parlamentarischen Initiative der SVP Folge, welche eine Strafverschärfung (mindestens
fünf Jahre Freiheitsentzug) für Vergewaltigungen fordert, welche durch eine Gruppe
begangen wurden. Eine entsprechende Strafverschärfung sei auch im Jugend- und
Kinderstrafrecht einzuführen. Hintergrund dieser Forderung waren mehrere Vorfälle
von Gruppenvergewaltigungen von Schulmädchen durch Jugendliche gewesen. Die
Argumente der Kommissionsmehrheit, dass nicht erwiesen sei, dass die Kriminalität von
Jugendlichen mit hohen Strafen reduziert werden könne, und dass den Richtern
genügend Spielraum für die Strafzuteilung gewährt werden müsse, vermochten nicht zu
überzeugen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat lehnte im Berichtsjahr eine Erhöhung der Mindeststrafe von fünf Jahren
Haft bei Gruppenvergewaltigungen ab, wie sie von einer parlamentarischen Initiative
der SVP verlangt wurde, die noch 2009 vom Nationalrat angenommen worden war.
Damit folgte die kleine Kammer ihrer Rechtskommission, die argumentierte, dass
Gerichte über einen Entscheidungsspielraum verfügen müssen, um sämtlichen
Umständen eines Falls Rechnung zu tragen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2010
MARC BÜHLMANN

Der Bundesrat konkretisierte die Unverjährbarkeitsinitiative und schickte den Entwurf
im Mai in die Vernehmlassung. Das 2008 angenommene Volksbegehren fordert, dass
Sexualverbrechen an Kindern nicht verjähren können. Umstritten an der Umsetzung war
die Altersgrenze. Der Bundesrat setzte diese bei zehn Jahren an, also zum Zeitpunkt, zu
dem nach Einschätzung medizinischer Experten die Pubertät beginnt. Die Verfasser der
Initiative forderten jedoch 14 Jahre als Altersgrenze. Das Problem der Rückwirkung
regelte der Bundesrat so, dass Unverjährbarkeit für all jene Vergehen gelten solle, die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.05.2010
MARC BÜHLMANN
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zum Zeitpunkt der Annahme der Initiative noch nicht verjährt waren. Hier hatten die
Initiantinnen die rechtlich heikle Forderung nach Rückwirkung für alle sexuellen
Handlungen an Kindern gefordert. Die Parteien stimmten den Vorschlägen des
Bundesrates in der Vernehmlassung mehrheitlich zu. Einzig die SVP lehnte den Entwurf
ab und forderte eine Altersgrenze von 16 Jahren. 7

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

A l'occasion de la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019, la présidente du
Conseil national Marina Carobbio Guscetti (ps, TI) a souhaité marquer le coup. Elle a
proposé au bureau du Parlement de faire une grève éclair de 15 minutes, à 11h, le 14
juin. Sa proposition a été acceptée tacitement à l'unanimité par les membres du
bureau, mais combattue par une motion d'ordre Glarner (udc, AG). Ce dernier a profité
de son temps de tribune pour traiter les grévistes de «femmes frustrées qui n'ont pas
eu ce qu'elles voulaient dans la vie». Sa véhémente tirade n'a convaincu que 53
membres (2 ont voté contre et 2 se sont abstenu) de son parti et deux élus PLR. L'UDC
s'est montrée dès le départ opposée à la grève. Sa section féminine romande a
toutefois prévu une action, controversée, pour ce jour-là. Les femmes UDC organisent
en effet un banquet dont les bénéfices seront reversés à des associations anti-
avortement. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An ihrer Delegiertenversammlung Anfang Oktober in Lenzburg (AG) befasste sich die
SVP mit dem Zustand und der Zukunft der Schweizer Armee. Sie verabschiedete zwei
Positionspapiere zur strategischen Lage der Schweiz und zum Armeeauftrag. In
letzterem wurde gefordert, der Bundesrat solle der Armee auf Basis der bewaffneten
Neutralität einen konkreten Auftrag erteilen. Es solle für die Armee verbindliche,
überprüfbare Ziele geben. Die Delegierten beschlossen zudem mit 350 zu 15 Stimmen
eine Statutenänderung, wonach Mitglieder der SVP, die eine Wahl in den Bundesrat
annehmen, ohne von der Partei offiziell nominiert worden zu sein, automatisch ihre
SVP-Mitgliedschaft verlieren. Die Mitgliedschaft von ausgeschlossenen Personen kann
erneuert werden, wenn die SVP-Bundeshausfraktion und der Zentralvorstand dem je
mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Die SVP-Delegierten beschlossen fast einstimmig
die Nein-Parole zur Hanfliberalisierungsinitiative und zum revidierten
Betäubungsmittelgesetz. Folgende Parolen waren bereits durch den Zentralvorstand
beschlossen worden: Nein zur SGB-Initiative für eine Flexibilisierung des Rentenalters,
Ja zur Initiative für die Beschränkung des Verbandsbeschwerderechts und zur Initiative
für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern. 9

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 05.10.2008
SABINE HOHL

1) BBl, 1998, V, S. 4960 ff.; LT, 8.5.98; Presse vom 5.11.98.
2) Bericht BJ; BaZ, 2.9.15
3) BaZ, 4.1.99; TA, 9.9.99. 
4) BBl, 2009, S. 605 ff.; Presse vom 1.12.08; Krömler, Oliver / Milic, Thomas / Rousselot, Bianca, Vox – Analyse der
eidgenössischen Abstimmung vom 30. November 2008, Zürich und Bern 2009.; Presse vom 1.10.-29.11.08; LT, 24.11.08 (zum
Fehlen einer Kampagne).
5) AB NR, 2009, S. 143 f.
6) AB SR, 2010, 351 ff. ; NLZ, 21.10.10.
7) Presse vom 27.5. und vom 6.10.10.
8) So-Bli, 5.5.19; BaZ, 6.6.19
9) Presse vom 5.10.08.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 3


